
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung hat die während der 

öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stel-
lungnahmen geprüft und stimmt den Ein-
zelanträgen gemäß der beiliegenden Über-
sicht zu. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, diejenigen Träger öffentlicher Be-
lange und Institutionen, die Stellungnah-
men vorgebracht haben, von dem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu set-
zen. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund 

des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Erbschaftssteuerreformgesetzes (ErbStRG) 
vom 24. Dezember 2008 (BGBI. I 
S. 3018), die 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 66 „Blöckenkamp“ für das Ge-
biet des Grundstücks Baeyerstraße 10, der 
östlich angrenzenden Grünfläche bis zur 
Sportanlage des Tennis- und Hockeyclubs 
e.V., der unbebauten Grundstücke am Ende 
der Straße Am Blöckenkamp sowie der 
nördlich und westlich an diese Grundstücke 
angrenzenden Grünfläche in den Stadttei-
len Tungendorf und Gartenstadt, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text 
(Teil B) und dem gesonderten Text 
(Teil C), als Satzung. 

 
3. Die Begründung wird gebilligt. 
 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt-
zumachen. Dabei ist auch anzugeben, wo 
der Plan und die Begründung eingesehen 
werden können. 

 
5.  Der Flächennutzungsplan 1990 der Stadt 

Neumünster wird im Geltungsbereich der 
Bebauungsplan-Änderung gemäß der bei-
liegenden Planzeichnung angepasst. 

 
 


